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144 Kantone Schaffhausen, Appenzell A.-Rh.

§ 2. Eine eventuelle Abänderung oder Kündigung der
Vereinbarung, vorbehalten die verfassungsrechtlichen Bestimmungen
des § 18, Ziffer 10, der Verfassung, fällt in die Kompetenz des
Landrates.

§ 3. Dieser Beschluß wird der Volksabstimmung unterstellt.

3. Lehrerschaft aller Stufen.
6. Regierungsratsbeschluß betreffend die ärztliche Untersuchung der

Lehramtskandidaten. (Vom 13. Juni 1924.)

7. Vertragsbestimmungen. (Lehrer-Haftpflichtversicherung.) (Iu Kraft
seit 1. Juli 1924.)

XIV. Kanton Schaffhausen.
Reglement zur Durchführung der kantonalen Schulzahnklinik. (Vom

7. Juni 1924.)

XV. Kanton Appenzell A.-Rh.
Lehrerschaft aller Stufen.

Statuten der Pensionskasse für die Lehrer der Kantonsschule von
Appenzell A.-Rh. (Vom Kantonsrat angenommen am 30. Juni 1924.)

I. Zweck.
§ 1. Die Pensionskasse hat den Zweck, Lehrern der appenzell-

außerrhodischen Kantonsschule, welche wegen geistiger oder
körperlicher Gebrechen oder altershalber den Schuldienst aufgeben,
oder aus solchen Gründen in den Ruhestand versetzt werden,
sowie den Hinterlassenen verstorbener Lehrer Jahrespensionen zu
sichern.

II. Bestand.
§ 2. Mitglieder der Kasse sind die Hauptlehrer und der

Konviktführer. Sie sind zum Beitritte verpflichtet.
Über die allfällige Aufnahme von Hilfslehrern entscheidet

der Regierungsrat auf Gutachten der Kantonsschulkommission.
Mitglieder können jedoch nur Lehrer werden, deren

Gesundheitszustand ärztlich als gut ausgewiesen ist.
Ist die Frage über den Beitritt zur Kasse streitig, so *

entscheidet darüber die Erziehungsdirektion, welche in solchen Fällen
ein Gutachten der Kantonsschulkommission einholen soll.


	Kanton Schaffhausen

